
RICHTLINIE FÜR DAS TIROLER 
KINDERGELD PLUS 

 

§ 1 Ziele der Förderung 

 (1) Das Tiroler Kindergeld Plus ist eine 

Familienförderungsleistung des Landes Tirol und 

soll den Betreuungsaufwand der Eltern für ihre 

Kinder unterstützen. Es werden sowohl der 

häusliche als auch der außerhäusliche 

Betreuungsaufwand gefördert. Die Wahl der 

Betreuungsform ist den Eltern überlassen. 

 (2) Das Tiroler Kindergeld Plus wird nur auf 

Ansuchen zuerkannt. Ein Rechtsanspruch auf 

die Förderung besteht nicht. 

 

§ 2 Alter der Kinder 

 (1) Das Tiroler Kindergeld Plus kann für 

Kinder, welche vor dem 1. September des 

Kalenderjahres das 2. Lebensjahr vollendet 

haben, bis zum Beginn des halbtägig 

kostenlosen Kindergartens gewährt werden. 

 (2) Die Fördermöglichkeit erlischt für Kinder, 

welche vor dem 1. September des 

Kalenderjahres das 4. Lebensjahr vollendet 

haben, da für jene Kinder der halbtägige Besuch 

eines Kindergartens bis zum Schuleintritt 

kostenlos ist. 

 

§ 3 Wohnsitz 

Voraussetzung für den Bezug des Tiroler 

Kindergeld Plus ist, dass das Kind und der 

Elternteil, mit dem das Kind im gemeinsamen 

Haushalt lebt, den Hauptwohnsitz in Tirol haben. 

 

§ 4 Ansuchen 

 (1) Das Tiroler Kindergeld Plus wird auf das 

Konto jenes Elternteiles bei einem inländischen 

Geldinstitut überwiesen, mit dem das Kind im 

gemeinsamen Haushalt lebt und der sich 

überwiegend der Betreuung des Kindes/der 

Kinder widmet. 

 (2) Das Ansuchen kann online im Rahmen 

des e-government gestellt werden. 

Papierformulare liegen bei den 

Gemeindeämtern/dem Stadtmagistrat auf und 

sind beim Gemeindeamt/Stadtmagistrat des 

Hauptwohnsitzes der Eltern einzubringen. 

Folgeansuchen können direkt an die Abteilung 

JUFF Fachbereich Familie des Amtes der Tiroler 

Landesregierung übermittelt werden. 

 (3) Zu Unrecht bezogenes Tiroler Kindergeld 

Plus ist zurückzuerstatten. 

 

§ 5 Förderungsbetrag 

Die Förderung für jedes Kind beträgt jährlich  

€ 400,--. 

 

§ 6 Datenverkehr 

Daten der Eltern werden soweit automations-

unterstützt verarbeitet und übermittelt, als dies in 

Art und Umfang für den Zweck der Durchführung 

der Förderungsabwicklung des Tiroler 

Kindergeld Plus erforderlich ist. Die Eltern 

stimmen im Förderungsansuchen insoweit dem 

Datenverkehr zu. 

 

§ 7 Inkrafttreten 

 Diese Richtlinie tritt mit 1. Juli 2009 in Kraft 

 

Information 

Das Ansuchen kann im Laufe des 

Förderungsjahres zwischen 1. Juli des Kalender-

jahres und 30. Juni des Folgejahres eingebracht 

werden. 

 

Die Förderung von € 400,-- pro Kind wird im 

Förderungsjahr einmalig ausbezahlt. 

 


